
Gemeinde Adelsried
Landkreis Augsburg

öffentl iche Bekanntmach u ng

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bebauungsplan,,Gewerbegebiet Ost",

Hier:
Veränderungssperre: Bekanntmachung nach $ 16 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Adelsried hat am 03.12.2024 in öffentlicher Si2ung für das Gebiet der 4. Anderung des
Bebauungsplanes ,,Gewerbegebiet Ost" zur Sicherung der Planung eine Veränderungssperre als Satzung
beschlossen ($ 16 Abs. 1 BauGB). Drese Satzung wird hiermit wie folgt öffentlich bekannt gemacht ($ 16
Abs.2 S. 1 BaUGB):
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Die Satzung über die Veränderungssperre kann während ihrer Geltungsdauer im Rathaus der Gemeinde
Adelsried, Dillinger Straße 2,86477 Adelsried, Zimmer-Nr. 12, während der allgemeinen Dienstzeiten
eingesehen werden. Außerdem ist diese auf der Homepage der Gemeinde Adelsried unter:

,,www.gemeinde-adelsried.de/Rathaus/Bauleitplanung/Bebauungspläne/Gewerbegebiet OsU4.Aenderung,,
einzusehen.

Adelsried, den 20.01.2025

an Bernhard, 1. Bürgermeister


